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über die unmittelbare Mitwirkung der Bevölkerung im Strafverfahren 
(Vertreter der Kollektive, gesellschaftliche Ankläger und Verteidiger) 
sowie über die Arbeitsplatzbindung und Bürgschaft
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I

1. Die Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie 
erfordert die umfassende Mitwirkung der Bevölkerung 
im Strafverfahren als Ausdruck ihres Rechts auf aktive 
Mitgestaltung des gesamten gesellschaftlichen Lebens. 
Diese Mitwirkung dient der Erhöhung der Garantien für 
die Verwirklichung des sozialistischen Rechts und der 
gesellschaftlichen Wirksamkeit des Strafverfahrens.
Die Bevölkerung wirkt im Strafverfahren bei der Auf
deckung von Straftaten, ihrer Ursachen und begünsti
genden Umstände mit. Ihre Mitwirkung besteht aber 
auch in der weiteren Erziehung des Verurteilten, in der 
Festigung von Ordnung und Sicherheit in allen Be
reichen unseres gesellschaftlichen Lebens, in der gegen
seitigen Erziehung zur Achtung der Gesetze und der 
Einhaltung der sozialistischen Moral und Ethik.
Das gesamte Verfahren muß so gestaltet werden, daß 
das Verständnis der gesellschaftlichen Kräfte für die 
Entscheidung des Gerichts erhöht und ihre Initiative 
zur bewußten Mitgestaltung der gesellschaftlichen Ent
wicklung gefördert werden. Sie müssen erkennen — in- 
dem sie das Verfahren und sein Ergebnis entscheidend 
mitbestimmen —, daß es sich bei der Entscheidung des 
Gerichts um ihre eigene Angelegenheit handelt, daß der 
im Verfahren begonnene Erziehungsprozeß auf der 
Grundlage der vom Gericht ausgesprochenen Maßnah
men durch die Kollektive der Werktätigen eigenverant
wortlich und zielstrebig fortgesetzt werden und in den 
jeweiligen Bereichen zu positiven Veränderungen füh
ren muß.
Die Bereitschaft der Bevölkerung zur bewußten und 

.aktiven Mitwirkung im Strafverfahren und bei der Zu- 
rückdrängung der Kriminalität ist in großem Maße vor
handen. In steigender Anzahl haben Vertreter der Kol
lektive, gesellschaftliche Ankläger und Verteidiger im 
Strafverfahren mitgewirkt, haben Kollektive der Werk
tätigen die Bürgschaft über straffällig gewordene Bürger 
und konkrete Aufgaben zur Erziehung von Rechts
verletzern übernommen.
Die Rechtspflegeorgane haben große Anstrengungen 
unternommen, um diese Bereitschaft der Bevölkerung 
zur Mitwirkung im Strafverfahren im Zusammen
wirken mit den gesellschaftlichen Organisationen und 
den staatlichen und wirtschaftsleitenden Organen zu 
nutzen. Dabei waren ihre Bemühungen jedoch nicht in 
genügendem Maße auf eine qualifizierte, zielgerichtete 
und entsprechend den Besonderheiten des jeweiligen 
Falles richtig differenzierte Mitwirkung der Bevölke
rung gerichtet. Zum Teil fehlt die Klarheit über die 
Notwendigkeit und das Ziel der umfassenden Teilnahme 
der Bevölkerung an der schrittweisen Zurückdrängung

der Kriminalität sowie über die unterschiedlichen Mög
lichkeiten und den konkreten Inhalt der Mitwirkung im 
Strafverfahren.
Es ist auch noch nicht allgemein erkannt worden, daß 
allein mit der Übersendung von Schreiben und Formu
laren an Betriebe und Kollektive und durch telefonische 
Rücksprachen eine echte Mitwirkung der Bevölkerung 
am Strafverfahren nicht ermöglicht wird.
Die zum Teil nicht genügende Klarheit in der Arbeit 
der Gerichte über das Ziel der umfassenden Teilnahme 
der Bevölkerung an der schrittweisen Zurückdrängung 
der Kriminalität sowie über die unterschiedlichen 
Möglichkeiten und den konkreten Inhalt der Mitwirkung 
am Strafverfahren zeigt sich insbesondere darin, daß 
sie es vielfach noch bei der formalen Einbeziehung 
gesellschaftlicher Kräfte in das Verfahren bewenden 
lassen, ohne ihre Bemühungen zielstrebig darauf zu 
konzentrieren, beim Täter selbst und in seiner Um
gebung positive Veränderungen herbeizuführen und da
durch die Wirksamkeit der unmittelbaren Mitwirkung 
der Bevölkerung im Strafverfahren zu erhöhen.
Deshalb kommt es jetzt darauf an, die große Bereit
schaft der Bevölkerung durch eine zielgerichtete Lei
tungstätigkeit so zu nutzen, daß weitere Erfolge im 
Kampf gegen die Kriminalität und bei der Vorbeugen- 1  
den Bekämpfung von anderen Rechtsverletzungen er
reicht werden. Das ist nur durch eine Verbesserung der 
Tätigkeit der Gerichte und der Koordinierung ihrer 
Arbeit mit den anderen Rechtspflegeorganen möglich.. 
die gemeinsam mit den Leitungen der gesellschaftlicher! 
Organisationen und den staatlichen und wirtschafts
leitenden Organen Klarheit über die Notwendigkeit 
den Inhalt und die Möglichkeiten der Mitwirkung der 
Bevölkerung am Strafverfahren schaffen und eine wohl
überlegte Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen 
Kräften entwickeln müssen, die in der jeweiligen Sache I 
am wirkungsvollsten mitwirken können. So werden! 
auch die Voraussetzungen zur bewußten, zielgerichteten 
und differenzierten Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte 
aus eigener Initiative geschaffen.
2. Die Gerichte haben bei der Eröffnung des Verfahrens 
und bei der Vorbereitung der Hauptverhandlung auf 
der Grundlage des Ermittlungsergebnisses zu prüfen, 
ob als Voraussetzung für die aktive Mitwirkung der 
Bevölkerung im Strafverfahren und die differenzierte, 
sachbezogene inhaltliche Ausgestaltung der — vor
behaltlich des Ergebnisses der gerichtlichen Hauptver
handlung — zur Erziehung von Rechtsverletzern fest
zulegenden Maßnahmen in den Kollektiven der Werk
tätigen gründliche Beratungen durchgeführt worden 
sind. Dabei ist zu beachten, daß sich diese kollektiven
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